
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/12/18 2011/07/0147
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.2014

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §105 Abs1 litm;

WRG 1959 §30a Abs3 Z4;

Rechtssatz

§ 105 Abs. 1 lit. m WRG 1959 spricht von der "wesentliche(n) Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der

Gewässer". Diese De nition des Begri es "ökologischer Zustand eines Gewässers" erfasst den Ist-Zustand eines

Gewässers. § 105 Abs. 1 lit. m WRG 1959 schützt bei Heranziehung der Begri sbestimmung des § 30a Abs. 3 Z 4 WRG

1959 somit den bestehenden Zustand vor einer Verschlechterung (vgl. E 26. Jänner 2012, 2010/07/0181).
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